
Amtsblatt 
der Stadt Warstein 

 
 

Amtliches Veröffentlichungsorgan der Stadt Warstein 
 

Herausgeber und Verleger: Stadt Warstein, Der Bürgermeister, Dieplohstraße 1, 59581 Warstein (Tel. 02902/81-210). Das Amtsblatt erscheint 
nach Bedarf und liegt im Rathaus Warstein und bei allen Kreditinstituten im Stadtgebiet Warstein aus. Einzelexemplare werden bei der 

Stadtverwaltung, Sachgebiet Organisation, Dieplohstraße 1, 59581 Warstein unentgeltlich abgegeben. Im Abonnement beträgt der Bezugspreis 
einschl. Versandkosten 40,00 € jährlich. 

 

 
37. Jahrgang  8. Juli 2011 Nr. 10 
 

lfd. Nr.: 
 

Inhaltsübersicht: 
 

Seite: 
 

1 Einladung zur 15. Sitzung des Rates der Stadt Warstein am Mittwoch, 
20.07.2011 um 18.00 Uhr im Feuerwehrhaus Warstein 

1 

2 Satzung der Stadt Warstein vom 07.07.2011 über die 1. Verlängerung der 
Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
"Gewerbegebiet/Nahversorger Fritz-Josephs-Straße" 
(Neuaufstellungsverfahren) in der Ortschaft Sichtigvor 

3 

3 Zwangsversteigerungen 6 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 



Amtsblatt 
der Stadt Warstein 

 
37. Jahrgang 8. Juli 2011 Nr. 10 / S. 1 
 
  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Am Mittwoch, dem 20.07.2011, 18:00 Uhr, findet die 15. Sitzung des Rates im Sitzungssaal des 
Feuerwehrhauses Warstein statt. 
 
 
T a g e s o r d n u n g :  
 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
2. Anträge der Ratsmitglieder, Fraktionen und Einwohner 

 
3. Anfragen der Einwohner 

 
4. Bildung des Ältestenrates für die Zeit der Parlamentsferien 2011 

 
5. Vertretung der Stadt in Organen juristischer Personen: Abberufung und Neubenennung 

eines Direktdelegierten für die 5. Verbandsversammlung des Ruhrverbandes 
 

6. Vertretung der Stadt in Organen juristischer Personen: Abberufung und Neubenennung 
eines Mitglieds und seiner Stellvertretung im Wasserbeschaffungsverband "Bullerteich" 
 

7. Bestellung des Betriebsleiters des Eigenbetriebes "Stadtwerke Warstein" 
 

8. Bestellung des Betriebsleiters und seines Stellvertreters der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung "Betriebshof Stadt Warstein" 
 

9. Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Volkshochschule; 
hier: Rücknahme der Übertragung der Aufgabe auf den Kreis Soest 
 

10. Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Volkshochschule; 
hier: Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Lippstadt 
einerseits und der Gemeinde Anröchte sowie den Städten Erwitte, Rüthen und Warstein 
andererseits zwecks gemeinsamer Wahrnehmung  
der Aufgabe "Weiter- und Erwachsenenbildung - VHS" 
 

11. Schulentwicklungsplan 2011 
hier: Beratung und Beschlussfassung 
 

12. Weiterleitung der erhöhten Landesmittel an die Träger der Offenen Ganztagsschulen in 
der Stadt Warstein 
 

13. Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Haushaltsmittel im Rahmen der Erstellung 
des Jahresabschlusses 2010 
hier: 1. Bereitstellung von außerplanmäßigen Haushaltsmitteln 
        2. Genehmigung eines Dringlichkeitsentscheides 
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14. Bekanntgabe der im Haushaltsjahr 2010 vom Kämmerer nach § 83 Absatz 2 

Gemeindeordnung bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen 
 

15. Bekanntgabe der im Haushaltsjahr 2010 nach § 22 Gemeindehaushaltsverordnung 
vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen 
 

16. Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2010 mit Anlagen an den Rat  
der Stadt Warstein 
 

17. Lagebericht und Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Betriebshof 
Stadt Warstein für das Wirtschaftsjahr 2010 
 

18. Lagebericht und Jahresabschluss der Stadtwerke Warstein für das Wirtschaftsjahr 2010 
 

19. Erlass einer Satzung der Stadt Warstein zur Abänderung der Fristen bei der 
Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 61 a des Wassergesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG NRW -) 
 

20. Erlass der 1. Satzung zur Änderung der Entwässerungssatzung der Stadt Warstein 
(EWS) vom 22.12.2009 
 

21. Antrag der Interessengemeinschaft Sprengstoffbetroffener Warstein (ISW) vom 
04.04.2011 an den Rat der Stadt Warstein (Antrag Nr. 57) 
 

22. Ausbau des Grenzweges 
 

23. Mitteilungen der Verwaltung 
 

24. Anfragen der Ratsmitglieder 
 

  
 
Nichtöffentlicher Teil: 
 
1. Anträge der Ratsmitglieder, Fraktionen und Einwohner 

 
2. Personalangelegenheiten 

 
3. Mitteilungen der Verwaltung 

 
4. Anfragen der Ratsmitglieder 

 
5. Bestimmung der zu veröffentlichenden Tagesordnungspunkte 

 
 
Warstein, 06.07.2011 
 

 
( Gödde ) 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
 

Satzung der Stadt Warstein vom 07.07.2011 über die 1. Verlängerung der Veränderungssperre für 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet/Nahversorger Fritz-Josephs-Straße" 
(Neuaufstellungsverfahren) in der Ortschaft Sichtigvor 
 

Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12.04.2011 (BGBl. I S. 
619) in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.05.2011 (GV.NRW. S. 271) hat der Rat der Stadt Warstein in seiner Sitzung am 06.07.2011 die 
folgende Satzung über die 1. Verlängerung der Veränderungssperre des neu aufzustellenden 
Bebauungsplanes "Gewerbegebiet/Nahversorger Fritz-Josephs-Straße" beschlossen: 

 
 
 
 
                                                                  § 1  
 
Die gem. § 3 der Satzung der Stadt Warstein über den Erlass einer Veränderungssperre für den Bereich 
des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet/Nahversorger Fritz-Josephs-Straße" (Neuaufstellungsverfahren, 
siehe Amtsblatt der Stadt Warstein Nr. 13 vom 09.07.2009, Seite 17) für den Ablauf der 
Veränderungssperre bestimmte Frist wird um 1 Jahr verlängert. Die Veränderungssperre endet, sobald 
der neu aufgestellte Bebauungsplan "Gewerbegebiet/Nahversorger Fritz-Josephs-Straße" 
rechtsverbindlich wird, spätestens am 09.07.2012.  
 
Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches der Veränderungssperre ergibt sich aus der 
beigefügten Abgrenzungskarte.  
 
 
 
                                                                  § 2 
 
Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.    
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 und des Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 44 Abs. 4 

BauGB über die Geltendmachung und das Erlöschen etwaiger Entschädigungsansprüche für 
eingetretene Vermögensnachteile nach § 18 Abs. 1 wird hingewiesen; danach kann ein 
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen, wenn die  
in § 18 Abs. 1 Satz 1 des Baugesetzbuches bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei der Stadt beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn die Fälligkeit des 
Anspruches nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, herbeigeführt wird.  

 
 
2. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. 

§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren    wurde 

nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Warstein vorher gerügt und dabei ist 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Warstein, den 07.07.2011 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
 
gez. Unterschrift 
( B e u t l e r ) 
Stadtkämmerer 
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Abgrenzungskarte der Satzung der Stadt Warstein über die 1. Verlängerung der Veränderungssperre 

für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 60.09 
„Gewerbegebiet/Nahversorger Fritz-Josephs-Straße“ (Neuaufstellungsverfahren) in der Ortschaft Sichtigvor 
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